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damit wird es erft recht lebendig und wird die rettende Kraft Gottes
unter uns. Es fcheint diefem Lichte eingeftiftet, daß es in dem Maße
wirkfam wird, als es Anfechtung, ja Verfolgung erfährt. Erfahren
wir nicht heute, um nur dies eine Beifpiel zu nennen, daß das Hakenkreuz,

im Begriffe, das Kreuz auf Golgatha zu verdrängen, diefem
eine ganz neue Bedeutung, Kraft und Lebendigkeit gibt? Es wird in
jedem von uns in dem Maße flärker, als wir dafür arbeiten, dafür
etwas einfetzen, dafür angefochten, ja verfolgt werden. Und nur in
dem Maße, als wir, die wir uns zu diefem Lichte bekennen, dies fo
tun, daß es wieder Wirklichkeit, Tat, Leben und damit von lelblt wieder

Paradoxie, Wunder, ja Aergernis wird (wenn dies fein muß), kann
es wieder allgemeinen Glauben finden, kann der Glaube wachfen, daß
doch diefer Macht die Welt gehöre, daß die Liebe liege und der Friede.

Zünden wir diefen Weihnachtsbaum an — es ift das Größte, was
wir für die Welt tun können.

Feiern wir Weihnachten, und wärs gerade zum Protefle gegen die
heutige Welt. Wir können heute proteftieren, indem wir Weihnachten
feiern. Zünden wir den Weihnachtsbaum getroft an — trotz allem.

Ich meine das nicht wörtlich. Wer die äußere Feier, zum Proteft,
unterlaffen will, ich tadle ihn nicht, bewundere ihn vielleicht. Aber
Weihnachten feiern im Geifte, im tieferen Sinne; in diefes Licht
fchauen, das zu uns gekommen ift und in der Finfternis fcheint, und
daran wieder der Liebe Gottes gewiß werden, der Liebe Gottes, welche
mit ihrem Ratlchluß die Welt umfaßt, aber auch unter eigenes armes
Leben trägt; diefer Liebe, die alle Schuld vergibt, die von allem
Verderben erlöft, in meinem Leben und im Leben der Welt; dieler Liebe,
die als heilige Allmacht alle Mächte des Böfen niederwirft; diefer Liebe,
die in Chriftus Menfch geworden, aus „Wort" „Fleifch" geworden,
„Licht" und „Leben" der Menfchen geworden ift — das dürfen wir,
wollen wir, follen wir — jetzt mehr als je! Und in ihrem Siege froh
werden! Leonhard Ragaz.

Der Schatz der evangelifchen Kirche, III.
b) Paulus und Luther.

Wollen wir nun verfuchen, die Lehre Luthers von der Rechtfertigung

aus dem Glauben allein mit der des Paulus, fo wie wir fie im
Römerbrief und Galaterbrief finden, zu vergleichen, um herauszufinden,

ob beide wirklich dasfelbe meinen, wenn fie von Gerechtigkeit
und Rechtfertigung aus dem Glauben reden, dann muffen wir, um uns
nicht in das Labyrinth diefer oft etwas verwickelten Gedankengänge zu
verlieren, feft in der Erinnerung behalten, daß Luthers Rechtfertigungslehre

als Vorausfetzung den Begriff hat, den er als justitia passiva,
angerechnete Gerechtigkeit, bezeichnet, und von deffen Bedeutung für ihn
die zitierten Tifchreden eine Ahnung geben. Die angerechnete Gerechtig-

549



keit bildet die religiöfe und dogmatifche Unterlage feiner Lehre von
der Rechtfertigung aus dem Glauben allein, die ohne fie nicht beliehen
kann, und taucht auch früher in feinem Leben auf als feine Erfahrung

von der Vergebung der Sünden. Ein neuerer Lutherforfcher*) hat
feftgeftellt, daß Luther diefe beiden Begriffe, justitia passiva und sola
fides, nicht, wie man in der proteftantifchen Kirche meiftens glaubt,
felbft gefchaffen hat. Sie fanden fich fchon in dem fcholaftifchen und
fonftigen theologifchen Stoff, mit welchem er als angehender Doktor
der Theologie zu arbeiten hatte. Er hat aber als erfter diefen beiden
Begriffen den hervorstechenden und ausschließlichen Sinn gegeben, der
ermöglichte, daß Sie künftig feine ganze religiöfe Auffaffung und Theologie

beherrlchen konnten — den Sinn, der uns Proteftanten nicht nur
als felbftverftändlich, fondern auch als der einzig mögliche erfcheint.
Paulinifch ift aber der Begriff der „angerechneten Gerechtigkeit" nicht.
Er läßt fich nicht weiter zurückführen als bis zu Bernhard von Clair-
vaux, und hängt übrigens innerlich mit der auch zur Zeit Bernhards
neu aufkommenden anfelmifchen Lehre vom Tode Chrifti als einem
Opfer, das dem Vater gebracht und wodurch ihm „Genugtuung"
geleiftet wurde, fo daß dadurch die Wiederaufnahme des Menfchen in die
Gnade Gottes möglich wurde, zufammen. Bei Bernhard trifft man
diefe neue „objektive Verföhnungslehre" (der von Abälard bald die
Lehre der „Subjektiven Verföhnung" gegenübergeftellt wurde)
unvermittelt neben der alten, in der chriftlichen Kirche bisher alleinherrfeilenden

Lehre: daß Tod und Auferftehung Chrifti ein Sieg über den Wider-
facher Gottes und der Menfchen ill, durch welchen diefem fein bisheriges

Redit auf den Menfchen, der durch feinen Abfall von Gott in
feine Gewalt gekommen war, genommen und der Menfch durch
diefes „Löfegeld" Chrifti in Freiheit gefetzt worden ift. Das ift die
Vorausfetzung, von welcher Paulus ausgeht, und ohne diefe Vorausfetzung

find feine Worte überhaupt unverftändlich. Weil aber die
Lehre Anlelms der Kirche den Gedanken annehmbar machte, daß die
„Verdienfte Chrifti" dem Menfchen fo zugute kommen könnten, daß
fie ihm angerechnet, fozufagen auf ihn übertragen werden könnten, fo
lag, nachdem diefer Gedanke der Kirche geläufig, ja in ihr alleinherr-
fcLend geworden war (was freilich eine weite Entfernung vom Wefen
und Gedankenwelt des Urchriftentums vorausfetzte, die ja aber' im
Mittelalter auch wirklich vorhanden war), der andere Gedanke nicht
allzu ferne, daß auch die Gerechtigkeit, von welcher Paulus redet, eine
folche fei, die dem Menfchen angerechnet, gleichfam auf ihn übertragen
werden könnte, „wegen der Verdienfte Chrifti". Die Begründung durch
das Verdienft Chrifti zeigt ja fchon, daß wir uns hier auf mittelalterlichem

und nicht auf altchriftlichem Boden befinden. Bei mehreren der
mittelalterlichen Theologen finden wir denn tatfächlich auch diefen Er-

x) Alphons Victor Müller: Luthers Werdegang bis zum Turmerlebnis.
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klärungsverfuch, den Luther alfo nur aufzunehmen brauchte. Der
Begriff der angerechneten Gerechtigkeit ift ohne diefe „objektive Verföh-
nungslehre" kaum denkbar. Schon deshalb kann fie nicht bei Paulus
vorkommen, dem eine folche „Verföhnungslehre" nie eingefallen wäre
— er hätte wohl, falls folche häretifche Gedanken zu feiner Zeit
entftanden wären, fie einfach als Gottesläfterung bezeichnet. Weil aber die
Lehre Luthers von der Rechtfertigung aus dem Glauben allein ganz
auf dem Begriff der angerechneten Gerechtigkeit fußt, fo ill es fchon
aus diefem Grunde wahrfcheinlich, daß er, wenn er über Rechtfertigung

aus Glauben ohne Werke redet, etwas anderes meint als Paulus,
wenn diefer fagt, daß wir durch den Glauben an Chriftus gerechtfertigt

werden, nicht aber durch die Erfüllung des (mofaifchen) Gefetzes.
Es kann von den paulinifchen Worten über Rechtfertigung durch den
Glauben fowohl eine echte als eine falfche Interpretation gegeben
werden; denn die Worte fagen an fich nichts, find vielmehr ganz unver-
ftändlich, weil Sie einen Begriff einführen, der fonft im Neuen Teftament

nicht vorkommt. Entfcheidend für das Verftändnis find daher der
Zufammenhang, in welchem fie vorkommen und die Vergleichung mit
den Betrachtungen des Paulus in bezug auf die Erlöfung des Menfchen,
die anderswo in feinen Briefen zum Ausdruck kommen, wie auch die
Vergleichung mit den übrigen Apoltelbriefen und den Evangelien. Es
verhält fich ja doch nicht fo, daß Paulus im Römer- und Galaterbrief
eine Erlöfungslehre vortrüge, die in fcharfem Widerfpruch fowohl zu
feinen Worten in anderen Briefen als auch zu den Worten der
anderen Apoftel und fogar des Herrn felbft ftünde. Eher verhält es fich
fo, wie es im zweiten Petrusbrief angedeutet wird: „Es findet fich allerdings

in diefen Briefen manches Schwerverständliche, was die Unwif-
fenden und Ungefeftigten zu ihrem eigenen Verderben verdrehen, ebenfo

wie fie es bei den übrigen Schriften tun." — Der fcheinbare Widerfpruch,

der für uns da ift, ift nur dadurch entftanden, daß Luther eine
„Erklärung" diefer Worte gefchaffen und uns eingeredet hat, die ihm
allerdings fowohl feine mittelalterliche Theologie als feine eigene
Erfahrung von einer „Vergebung der Sünden", die wohl die Angft vor
der Strafe, nicht aber die Sünde felbft wegnahm und alfo kein neues
Leben bewirkte, nahelegen mußten, die aber mit der Lehre des Paulus
und des Urchriftentums überhaupt nicht übereinftimmt. Die Worte des
Paulus über Rechtfertigung durch den Glauben muffen aus der
Gedankenwelt feiner Zeit und aus der des Urchriftentums, nicht aber aus
der des Mittelalters und deffen Theologie, verftanden werden. Sonft
betrügen wir durch unfere Auslegung diefer Worte uns felbft und
hindern das Werk Gottes.

Unter justitia passiva (angerechneter Gerechtigkeit) verfteht Luther,
wie wir aus den zitierten Tifchreden fahen, eine Gerechtigkeit, mit
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welcher Gott uns „wegen der Verdienfte Chrifti" bekleidet, wenn wir
an ihn glauben. Daß wir aus dem Glauben gerechtfertigt werden,
bedeutet, daß wir auf diefe Weife die Gerechtigkeit erlangen, „die vor
Gott gilt", und eine andere wird von uns nicht gefordert. Gott fieht
uns alfo — um das fchon Gefagte noch kurz zu rekapitulieren — wegen

dem Verdienfte Chrifti gleichfam durch eine rofenfarbene Brille!
(Die Behauptung ift diejenige Luthers, nicht fonft irgend eines vermeffe-
nen Menfchen!) Nach diefer Lehre lind wir zugleich Sünder und
Gerechte: Sünder de facto, Gerechte in den Augen Gottes, weil die
Gerechtigkeit Chrifti uns wie ein Mantel umhüllt, obgleich die Sünde
noch immer da ill. Das Leben des Menfchen, fein Tun und Sein find
eigentlich nach Luther in den Augen Gottes gleichgültig, wenn nur der
Glaube da ift, denn auch nach unferer „Rechtfertigung" können wir
nichts anderes tun als fündigen. (Vergleiche den bekannten Satz:
„Alle guten Taten eines Chriftenmenfchen find Sünden", den er dem
Inhalt nach von Bernhard von Clairvaux übernommen hat.) Die
Vergebung der Sünden kann danach nichts anderes bedeuten als Wegnahme
der Strafe, die die Sünde fonft über uns bringen müßte. Nun aber
drückt Gott gleichfam ein Auge zu — wegen der Verdienfte Chrifti —,
fo daß die Strafe uns nicht mehr zuteil wird, weil die Sünde, obgleich
noch immer da, uns nicht mehr zugerechnet wird, wenn wir nur den
Glauben haben. — Das ift eine Lehre, die geradezu die Gerechtigkeit
Gottes und damit den Begriff der Gerechtigkeit überhaupt, aufhebt
und Gott entehrt — trotz allem Reden von „Soli Deo Gloria".

Mit Paulus und der Lehre der ganzen alten Kirche bis zur
Völkerwanderung hat diefe Lehre Luthers überhaupt nichts zu tun. Ihre
geiftigen Väter heißen Bernhard und Anfelm, nicht Paulus. Paulus lehrt
umgekehrt, daß wir nicht zugleich Sünder und Gerechte fein können,
und daß die Vergebung der Sünden diefe tötet, fo daß fie fortan keine
Macht über uns hat, wie auch die vor der Vergebung begangenen Sünden

durch die Taufe ausgelöfcht, getilgt, für immer vernichtet wurden.
Dies fagt er fo deutlich wie nur möglich im fechften bis achten Kapitel
des Römerbriefes. Seine Bezeichnung des in der Taufe Gefchehenden
ill fogar deutlicher als die der anderen Apoftel, indem er von einer
Auferftehung redet, wo fie Wiedergeburt fagen. Daß der Menfch in
der Taufe zum neuen Leben auferfteht, fetzt nämlich unwiderfprech-
lich voraus, daß der alte Menfch, der Menfch der Sünde und des Todes,

zuerft geftorben fei. Nach Luther dagegen lebt bekanntlich der
alte Menfch (der alte Adam), fo lange der Menlch felbft lebt, und muß
durch tägliche Buße getötet werden — ohne doch je zu flerben! Eher
ftirbt nach Luther der Menfch felbft, als fein alter Adam. Weiter ill
nach Paulus die Gerechtigkeit, die durch die Erlöfung in Chriftus dem
Menfchen zuteil wird, kein Mantel, der eine alte, vielleicht fchmutzige
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und zerriffene Kleidung decken foil, fondern eine Erneuerung des ganzen

Menfchen; fie ift keine angerechnete, fondern eine wirkliche,
tatfächlich vorhandene Gerechtigkeit, in welcher der Menfch nach feiner
Erneuerung und Neufchöpfung aus Gott leben foil und leben kann,
weil ihm nach diefer Neufchöpfung der heilige Geift, die Kraft, die aus
Gott ftrömt, und das Gut-tun möglich macht, zur Verfügung lieht,
und er aus diefer Kraft foviel Schöpfen kann, als er nötig hat, wenn er
nur felbft will. Deshalb kann auch bei Paulus „Vergebung der Sünden"

nicht eine bloße Wegnahme der Strafe der Sünden bedeuten,
fondern ift Wegnahme, Vernichtung der Sünde felbft, fo daß der neue, aus
Gott geborene Menfch nicht mehr fündigt, fo lange er in Chriftus
bleibt. So meint es auch der Johannesbrief: „Jeder, der in ihm bleibt,
fündigt nicht. Liebe Kinder, laßt euch von niemand irreführen:
Wer Gerechtigkeit übt, der ift gerecht, gleichwie er (Chriftus) gerecht
ill." Wer von Chriftus abfällt, über den bekommt freilich die Sünde
wieder Macht und Recht.

Daß wir eine folche Befreiung von der Macht und Gewalt der
Sünde nicht kennen, weil wir nicht ähnliche Erfahrungen wie die
Verfaffer der neuteftamentlichen Schriften gemacht haben, berechtigt uns
nicht dazu, die Worte eines Paulus und Johannes als fchwärmerifche
Uebertreibung zu bezeichnen oder fie nach unferen ärmlichen Erfahrungen

zu meffen. Wir kennen fo manches nicht mehr, was im Neuen
Teftament als damals wirklich vorhanden befchrieben ill. Und
vielleicht wäre es doch beffer, wenn wir uns fragten, warum wir folches
nicht mehr erleben, ftatt daß wir uns mit unferem Nicht-Erleben brüllen,
uns als „nüchterner" als die Apoftel betrachten und uns mit Luther
einreden, daß es eben fo fein foil in bezug auf „Sünde und Gnade"
wie es heute ift — überall in der Kirche, die fich noch chriftlich nennt.

Verfucht man nun die erften acht Kapitel des Römerbriefes, in welchen

diefe Lehre des Paulus von Rechtfertigung, Gerechtigkeit, Tod des
alten Menfchen und Auferftehung oder Geburt des neuen, enthalten ill,
ohne allen „erbaulichen" Zweck zu lefen, nur mit der Abficht, den Sinn
des fchwer verftändlichen Briefes herauszufinden, dann begegnet einem
zuerft die Schwierigkeit, daß die erften vier Kapitel fcheinbar in
fcharfem Gegenfatz zu dem 6. bis 8. Kapitel liehen. In die erften
vier Kapitel läßt fich die Rechtfertigungslehre Luthers ohne große
Mühe hineinlefen, wenn man daran intereffiert ill; beim fechflen bis
achten Kapitel dagegen ill es einfach unmöglich, diefe Gedanken
unterzubringen. Dem kirchlich eingeftellten Lefer fällt diefer Unterfchied
vielleicht nicht gar fo fehr auf, weil er, feiner proteftantifchen Denkweife

gemäß, mit den Vorftellungen der angerechneten Gerechtigkeit
als den allein möglichen Sinn der Worte alle acht Kapitel lieft. Wer
aber das Chriftentum der alten Kirche und ihre Gedanken in bezug auf
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Erlöfung, Wiedergeburt, Vergebung und Gerechtigkeit kennt, und
dadurch auf den fcheinbaren Widerfpruch zwifchen der Lehre der Kirche
und der Lehre des Paulus, fo wie man ihn protefilantifch verfteht,
aufmerkfam geworden ift, und durch diefen fcheinbaren Widerfpruch fich
zu der Folgerung bequemen muß: entweder hat die alte Kirche Paulus
mißverftanden, oder auch Luther hat es getan — ihm fcheint diefer
Widerfpruch anfangs faft unlöslich. Er löft fich jedoch fofort, wenn
man auf den Umfland aufmerkfam wird, daß Paulus in den Kapiteln
6—:8 unwiderfprechlich aus feinen Erfahrungen als Chrift redet, von
den Dingen, die er auf dem Wege nach Damaskus und fpäter in feiner
Taufe und dem Leben, das danach folgte, erfahren hat, während das
erfte bis fünfte Kapitel desfelben Briefes eine mehr theoretifch-fpekula-
tive Erörterung diefer Erfahrungen geben, durch welche er verfucht,
feinen Lefern gewiffe Tatfachen, die ihm fehr auf dem Herzen
liegen, einleuchtender zu machen. Wir nehmen deshalb am beften, wenn
es fich für uns darum handelt, Paulus zu verftehen, unferen Ausgangspunkt

im 6.—8. Kapitel, wo er von feinen objektiven Erlebniffen redet,
um feilen Boden unter den Füßen zu haben, wenn wir nachher
verfuchen wollen, ihm auch bei der Subjektiven Verwertung diefes objektiv

Erlebten zu folgen.
Der Römerbrief ift an eine gemifchte Gemeinde gefchrieben, eine

Gemeinde, die aus geborenen Juden und geborenen Griechen und wohl
auch früheren Anhängern anderer heidnifchen Religionen, vor allem
wohl aus Römern, befteht. „Jude und Grieche" bedeutet daher in
diefem Briefe fo ziemlich dasfelbe, was wir mit „Jude und Heide"
bezeichnen würden. In den Anfangskapiteln richtet er feine Ermahnungen

und Belehrungen bald an die geborenen Griechen, bald, wie im
Kapitel 3—4, an die geborenen Juden. Die Griechen trollet er, weil fie
dem auserwählten Volke nicht angehören, die Juden mahnt er, allen
Geburtshochmut auf die Seite zu legen, weil vor Gott weder Befchnei-
dung noch Nichtbefchneidung etwas gelte, fondern beide, Jude fowohl
als Grieche, in Chriftus neu gefchaffen werden müßten. Eben diefe
Neufchöpfung oder neue Geburt ill fein Thema in den Kapiteln 6—8.
Hier fpricht er von Erfahrungen, die allen Chriften ohne Anfehen der
Perfon gemeinfam find.

Die Art, wie er in diefen Kapiteln vom Sterben des alten Menfchen
in der Taufe und Auferftehung des neuen redet, zeigt, daß er, auch

wenn er das Wort „Wiedergeburt" nicht oder doch jedenfalls feiten
(Titusbrief) gebraucht, doch ganz diefelbe Vorftellung, ganz diefelben
Erfahrungen vom Tod des alten und der Geburt des neuen Menfchen
hat wie die zwölf Apoftel. Dies neue Leben ill ihm gefchenkt worden,
als er nach dem Damaskus-Erlebnis durch feinen neugewordenen Glauben

auf Chriftus getauft wurde und fo in Lebensverbindung, in Lebens-
gemeinfchaft mit ihm kam, ihm, wie er es ausdrückt, „einverleibt",
„eingepfropft" wurde. Daß dies auch bei Paulus in der Taufe gefchah,

554



alfo nach dem Damaskus-Erlebnis, welche Begebenheit wohl nach
unferer Terminologie als feine „Bekehrung" bezeichnet werden müßte,
geht aus Römer 6, 4: „Mit ihm durch die Taufe zum Tode begraben",
hervor. Obgleich er auf dem Wege nach Damaskus unzweifelhaft zum
Glauben an Chriftus kam, glaubt er fich nicht dadurch „gerechtfertigt",
fondern wartet in Blindheit und Zerknirfchung die Taufe ab, die nach
den Worten des Ananias feine Sünden abwafchen follte. Die
Auferftehung, das neue Leben, das aus Chriftus quillt, ill nach der Taufe
die größte Wirklichkeit, die er kennt; aus diefem Leben lebte er die
etwa dreißig Jahre, die ihm noch bevorftanden, ehe er mit dem, den er
auf dem Damaskuswege als Herrn erkannt hatte, ganz vereinigt wurde;
er ift nach feiner neuen Geburt Glied des Leibes Chrifti, wie er es
ausdrückt, d. h. Glied der Gemeinde Chrifti, die nun auf Erden Träger
feines Geiftes ift. Sein weiteres Leben ift eigentlich das Leben Chrifti
in ihm — „nicht länger lebe ich, fondern Chriftus in mir" —, fein
Werk ill das Werk Chrifti, vermittelt durch den heiligen Geift, der
auch Geift Chrifti genannt wird.1) Durch diefen Geift Gottes und
Chrifti, der als göttliche Kraft in ihm und durch ihn wirkt, überwindet
er auch die Sünde, die ihn noch angreifen kann, ihn aber nicht mehr
wie vor feiner neuen Geburt beherrfcht. Nicht mehr lebt und zwingt
ihn der „alte Menfch" oder das „Gefetz des Fleifches", das diefem
innewohnte, fondern es lebt in ihm das Auferftehungsleben Chrifti, und
dies Leben Chrifti, das ewig ill und von göttlicher Art („zoe", nicht
„pfyche") und alfo nicht flerben kann, auch wenn fein Körper noch
Herben muß, foil auch trotz diefem Sterben-müffen den Körper wieder
lebendig machen in der Auferftehung des Fleifches. Wie er fchon innerlich

vom Tode auferftanden ift, foil er es auch äußerlich tun; denn freilich

ill der Körper noch dem Tode Untertan, aber nur bis zur Wiederkunft

Chrifti. Wenn er wiederkommt, gefchieht die volle Erlöfung
und Verklärung der Kreatur in ihm, und dies fein zweites Kommen ift
deshalb, bis es eintritt, Gegenftand der heißeften Sehnfucht nicht nur
der Chriften, fondern der ganzen Kreatur. Diefe Erwartung, diefe
Hoffnung auf die Vollendung hin, liegt hinter dem ganzen Römerbrief,
völlig unerkannt von fall allen, die den Brief proteftantifch lefen.

Die Stellung des wiedergeborenen Menfchen zur Sünde ill deshalb
klar: fie hat nicht nur ihre Macht und Gewalt, fondern auch ihr Recht
über den Menfchen, der mit Chriftus verbunden ift, verloren. Der alte
Menfch, der wegen feinem Sündenfall als Sklave der Sünde oder richtiger

der Geiftesmacht, die hinter der Sünde lieht, verkauft war, ift ja in
der Taufe geftorben, und der neue, der Chrifti Diener, d. h. fein Frei-
gelaffener ift, lebt nun. Wie ein Herr nur Macht und Recht über
feinen Sklaven hat, fo lange diefer lebt, fo hat es auch die Sünde nur
über den Menfchen, der ihr als Sklave verkauft ift, fo lange diefer

*) In der apoftolifchen Zeit gab es, wie bekannt, keine Chriftplogie und keine
Trinitätslehre.
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Menlch lebt. Ift er in der Taufe geftorben, dann ill auch die Macht
der Sünde über ihn dahin. Ueber den neuen Menfchen hat nur Chriftus

als Herr zu gebieten.
Um dies recht zu verftehen, muffen wir immer im Auge haben, daß

für Paulus wie für alle Apoftel hinter dem Begriff „Sünde" immer
eine perfönliche Geiftesmacht lieht, ohne welche es keine Sünde geben
würde, ein Geifteswefen, das durch den Abfall des Menfchen von Gott
fowohl Recht als Macht über ihn bekommen hat. Wenn Paulus alfo
fagt, daß der Menfch der Sünde verkauft worden ift, fo meint er
eigentlich diefe Geiftesmacht, der der Menfch durch feinen Sündenfall
als Sklave in die Hände gefallen ift. Dies Recht, den Menfchen unter
feiner Herrfchaft zu halten, wurde ihm aber durch den Erlöfertod
Chrifti genommen, weil Chriftus mit feinem Tode ihm die Kauffumme
des Menfchen (fein „Löfegeld") zahlte und ihn fo von diefem Herrn
loskaufte. Hat er aber fein Recht verloren, dann ift auch feine Macht
über den Menfchen dahin. Der Menfch ift alfo frei, fobald er dies
verfteht und freiwillig fich feinem neuen Herrn Chriftus anfchließt —
kurz ausgedrückt: wenn er an Chriftus glaubt. „Sünde" entfleht nach
Paulus durch ein Zufammenwirken zweier Elemente: i. einer
Verfuchung, die als dämonifcher Einfluß von jenem Geifteswefen ausgeht,
und 2. einer Neigung und Zuflimmung von feiten des Menfchen, die in
Verbindung mit der Verfuchung die Sünde erzeugt. Was wir jetzt
„Erbfünde" nennen — bekanntlich ein Ausdruck, der Jahrhunderte
nach Paulus entftand —, ill nach ihm eine Neigung (modern
ausgedrückt: eine Dispofition) zum Sündigen, welche die Widerstandskraft
des Menfchen gegen die Verfuchung von feiten jener Geiftesmacht
Schwächt und ihn fo eine leichte Beute des Feindes werden läßt. Diefe
Neigung oder Dispofition zum Sündigen flirbt nach Paulus mit dem
alten Menfchen in der Taufe, und der neue Menfch, der mit Chriftus
auferfteht (oder geboren wird) ift nicht der Herrfchaft oder Gewalt
jener Geiftesmacht und alfo auch nicht der „Sünde" unterworfen. Das
ift nach Paulus Erlöfung. Sünden, in dem Sinne, wie wir nun das

Wort nehmen, als größere oder kleinere Verfehlungen des täglichen
Lebens, können nach Paulus auch einen Chriften „übereilen" — und
deshalb fleht die Bitte „Vergib uns unfere Schuld, wie wir auch unfern
Schuldigern vergeben", im Vaterunfer, aber die Sünde, als Pfeudonym
gleichfam jener Geiftesmacht, herrfcht nicht mehr über ihn, und nur in
dem Fall — was jener erften Generation kaum denkbar war —, daß
ein Menfch, dem diefe größte Gabe Gottes zuteil geworden war, fie
wieder wegwerfen follte und aus der Verbindung mit Chriftus fallen
(Galater 5, 4), würde die Sünde ihn wieder unter ihre Herrfchaft bringen.

Die Freiheit der Sünde gegenüber gehört nur dem, der „in Chriftus

bleibt".
Dies neue Leben, das alfo in der Taufe durch die Berührung mit

dem lebendigen, noch immer fchaffenden Gott, entlieht, ift nicht dem
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mcfaifchen Gefetz Untertan, das ja nur für den gefallenen Menfchen
beftimmt war, fondern hat fein eigenes Gefetz, „das Gefetz des Geiftes
des Lebens in Chriftus Jefus", welches Leben und Kraft fchenkt im
Gegenfatz zum „Gefetz des Fleifches" (d. h. der angeerbten Neigung zur
Sünde), das den alten Menfchen zum Sündigen trieb und fo feinen Tod
bewirkte, und zum mofaifchen Gefetz, das fich auch als ein Gefetz des
Todes zeigte, obgleich von Gott her flammend, weil es nur verbieten
konnte, aber keine Kraft zur Erfüllung feiner Forderungen gab. Das
„Gefetz des Geiftes des Lebens in Chriftus (Römer 8, 2) gibt aber diefe
Kraft. Uns heutigen Menfchen ift es faft unmöglich, diefem feltfamen
Begriff „Gefetz des Geiftes des Lebens", den Paulus hier gefchaffen
hat, einen Sinn abzugewinnen. Am leichteften wäre es uns, ftatt
„Gefetz" "Kraft" zu lefen, und alfo dies „Gefetz" des Geiftes des Lebens
im Sinne eines Naturgefetzes (das ja nur Ausdrucksform einer Natur-
Kraft ift) zu verftehen. Diefen Sinn dürfen wir aber nicht, fo fehr uns
das auch das Verftändnis erleichtern würde, in die Worte des Paulus hin-
einlelen, weil eine folche Denkweife jener Zeit ebenfo ferne lag, als fie
uns nahe liegt. Paulus meint es juridifch, oder richtiger, er verfucht das

Unmögliche, was ihm deshalb auch, weil es unmöglich ift, mißlingt,
nämlich: feine Gedanken zugleich jüdifch (juridifch) und chriftlich (bio-
logifch) auszudrücken, wobei es aber unvermeidlich ift, daß der reiche
chriftliche Inhalt die engere jüdifche Ausdrucksform fprengen muß.
So entfteht das feltfame fprachliche und gedankliche Amphibium
„Gefetz des Geiftes des Lebens". Was er meint, ill aber dies:
Nach dem mofaifchen Gefetz waren wir wegen dem „Gefetz des
Fleifches", das unferem alten Menfchen innewohnte, zum Tode verurteilt
und auch wirklich dem Tode anheimgefallen, wenn diefe fiebzig oder
achtzig Lebensjahre vorüber waren. Nach dem neuen „Gefetz" aber,
das mit Chriftus erfchienen ift, dem „Gefetz des Geiftes des Lebens";
find wir freigefprochen („gerechtfertigt"), und diefer Geift fchenkt zu
der Freifprechung noch dazu das neue Leben in Chriftus; d. h. die
Kraft, die durch die Verbindung mit ihm in den neugefchaffenen
(wiedergeborenen, auferftandenen) Menfchen hineinkommt, vermag, was
das mofaifche Gefetz nicht vermochte: fowohl den Tod, der als „Sold
der Sünde" im Körper des nicht wiedergeborenen Menfchen herrfchte,
als auch die Sünde felbft, die wohl als angeerbte Sünde mit dem alten
Menfchen in der Taufe ftirbt, aber als Verfuchung auch den
neugefchaffenen angreifen will, zu überwinden und fo die Ohnmacht des

Menfchen, das Gute zu tun, zu befeitigen, fo daß künftig das Leben in
der Erfüllung des Gefetzes möglich wird, nach dem Worte des Herrn:
„Wenn nicht euere Gerechtigkeit größer ill als die der Pharifäer und
Schriftgelehrten, werdet ihr nicht in das himmlifche Reich eingehen."
Das Alte ift vorbei, Siehe, es ift alles neu geworden.

Denn das ill der Haupteinwand des Paulus gegen das mofaifche
Gefetz, mit welchem er einft felbft fo verzweifelt kämpfte, wie fpäter
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Luther im Klofter gegen ein ähnliches „Gefetz": es ift ohnmächtig,
macht nur die Sünde bewußt, aber gibt keine Kraft, fie zu überwinden,
ja, es gibt fogar der Sünde „Anlaß", indem es von Dingen als
verboten redet, die jedenfalls dem jungen und unentwickelten Menfchen
noch nicht als Verfuchung entgegengetreten find. Warum wollen die
Juden fich alfo mit diefem ohnmächtigen Gefetz begnügen, wenn ihnen
doch die Ueberwindung fowohl der Sünde als auch der Neigung zur
Sünde durch Chriftus angeboten wird? Freilich ill das Gefetz nicht
fchlecht an fich, es flammt ja von Gott, aber es ill ohnmächtig, fchenkt
keine Kraft und kein Leben und wird dadurch doch ein Gefetz des Todes,

weil es der Menfch von fich aus keineswegs erfüllen kann. Wer
das verfucht, muß ausrufen: „Ich elender Menfch! Wer will mich von
diefem Todesleib [in welchem die Neigung zur Sünde wohnt]
erlöfen?" Chriftus aber tut eben das: er erlöft vom Tode, fchenkt neues
Leben, und macht, weil die Sünde und ihr Urheber von ihm befiegt
find, auch künftig die Erfüllung des Gefetzes möglich. Durch feine
Kraft wird wirklich die Gerechtigkeit feiner Jünger größer als die der
Pharifäer und Schriftgelehrten. Und deshalb ruft Paulus triumphierend
aus: „Gott fei Dank; durch Jefus Chriftus, unfern Herrn!"

Und hier find wir an dem Punkte, der die mehr fpekulativen
Erörterungen der erften vier Kapitel über Gerechtigkeit und Rechtfertigung

verurfacht hat. Man könnte faft wünfchen, Paulus hätte diefe
Kapitel nicht gefchrieben; denn im Vergleich mit dem volltönenden
Siegeslied des 6.—8. Kapitels kommen fie uns fall ärmlich vor. Seine

Zeitgenoffen lafen aber wahrfcheinlich diefe Kapitel anders als wir.
Für fie waren es Probleme von der allergrößten Wichtigkeit und der
intenfivften Aktualität, und die Juden, die dasfelbe Erlebnis wie Paulus

nicht hatten und deshalb auch das 6.—8. Kapitel nicht verftehen
konnten, fanden in diefen erften vier Kapiteln diefelben Themen für
ihre Betrachtungsweife zurechtgelegt und in der Terminologie, die
ihnen bekannt und vertraut war, ausgedrückt. In diefen vier Kapiteln
ift Paulus wirklich den Juden ein Jude. Aber uns find diefe Kapitel
verhängnisvoll geworden durch die Verdolmetfchung Luthers. Wir find
faft nicht mehr imftande, fie fo zu lefen, wie fie urfprünglich gemeint
find. Luther hat die jüdifchen Begriffe diefer Kapitel, die Bemühungen
des Paulus, zu feinen Verwandten nach dem Fleilche deutlich und
verftändlich zu reden, ohne weiteres auf das Leben des Chriften
bezogen, ohne zu beachten, daß Paulus diefelben Gedanken, die er im
i.—4. Kapitel jüdifch überfetzt hat, in dem 6.—8. Kapitel in ihrer
urfprünglichen Unmittelbarkeit und frei aus dem Leben quellenden
Frifche vorträgt. In der Tat, wird ja von Luther an bis auf den
heutigen Tag in der evangelifchen Kirche mehr von „Rechtfertigung" als

von „Erlöfung" und mehr von „Gerechtigkeit" als von „Heiligkeit"
gefprochen, obgleich die erftgenannten Begriffe jüdifch find und nur die
letzteren chriftlich. Auch in bezug auf die Vergebung der Sünden ift
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Luthers Verftändnis mehr dem jüdifchen ähnlich als dem des neuen
Teftaments, wie ja auch die vier erften Kapitel des Römerbriefes weit
öfter zitiert werden (und den Theologen fall ausfchließlich als Stütze
ihrer proteftantifchen Theologie dienen) als die Kapitel 6—8, die aus
leicht verftändlichen Gründen für diefen Zweck nicht verwendbar find
und nur „erbaulich" ausgenützt werden können. In diefen Kapiteln ill
wirklich auch gar kein Stützpunkt für Betrachtungen über eine
„angerechnete Gerechtigkeit", diefen herrlichften Schatz der evangelifchen
Kirche, vorhanden. Voll und klar wird hier das Evangelium verkündet,

das tautendmal reicher ift als das „Evangelium" Luthers und der
evangelifchen Kirche: daß Chriftus das Leben fchenkt, das von ewiger,
göttlicher Art ift, und daß uns dies Leben nicht erft nach dem Tode
erreichbar ift — obgleich auch uns gilt, daß wir die Vollendung erft
erleben werden, wenn Chriftus bei feinem zweiten Kommen die Erlöfung
der ganzen Kreatur bringt (Römer 8) — fondern daß es fchon nach dem
Sterben des alten Menfchen, das auch wir erfahren können, anfängt,
weil dies Sterben die Vorbedingung der Geburt des neuen ift, ein
Leben, das nicht mehr unfer eigenes, d. h. nur menfchliches und deshalb
fündliches und Sterbliches, fondern das göttliche Leben Chrifti ift. Er
hat die Macht, die Sünde nicht nur für uns, fondern auch in uns zu
überwinden. Sind wir feine Knechte, feinem „Leib", feiner Gemeinde
einverleibt, dann befteht keine Frage mehr, ob wir Sünder oder
Gerechte, gefchweige denn beides zugleich, feien. Er hat uns von der
Sünde losgekauft, freigemacht; durch ihn find wir von der Anklage von
feiten des Widerfachers, des großen Anklägers (Offenbarung 12, 10)
freigefprochen, losgefprochen. Fortan lebt Und wirkt fein Leben in uns.
Sein Tod ill unfer Tod, der Tod des alten, unter der Sünde und ihrem
Urheber verfklavten Menfchen. Und fein Leben ift unfer Leben in
Freiheit und Vollmacht durch die Kraft des Geiftes Gottes und Chrifti.
„Was ich noch im Fleifche lebe [d. h. in diefem Sterblichen Körper],
das lebe ich in der Kraft des Gottesfohnes, der mich liebte und fich für
mich hingab."

Wir wiederholen es: Wir Menfchen des zwanzigflen Jahrhunderts
haben es, trotzdem wir uns Chriften nennen und es auch find, infofern
als wir ohne Chriftus überhaupt nicht leben können, doch nicht fo
erfahren, wie Paulus es hier befchreibt. Aber es ill unwiderfprechlich das
Chriftentum des Neuen Teftaments und nicht Erfindung irgend eines

phantaftifehen Schwärmers. Ift es alfo foweit mit uns gekommen, dai$
dies Chriftentum des Neuen Teftaments uns als Eine wilde Schwärmerei

erfcheint, dann wäre wohl das Wichtigfte, das für uns zu tun wäre,
daß wir uns darauf befännen, warum es fo geworden ift. Tun wir das
nicht, dann dürfen wir nicht gar zu zuverfichtlich um den Heiligen
Geift bitten. Denn er ill der Geift der Wahrheit und will in alle
Wahrheit führen. Nicht nur in die, die uns gefällig ift.

(Fortfetzung folgt.) Julia Inger Hänfen.
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